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Verordnung
über das Statut der Deutschen Investitionsbank.

Vom 9. Juni 1966

Auf Grund des Erlasses des Staatsrates der Deut
schen Demokratischen Republik vom 14. Januar 1966 
über die Weiterentwicklung und Vereinfachung der 
staatlichen Führungstätigkeit in der zweiten Etappe des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung 
(GBl. I S. 53) wird folgendes verordnet:

I.

Stellung der Deutschen Investitionsbank 

§ 1

(1) Die Deutsche Investitionsbank ist ein zentrales 
staatliches Organ des Ministerrates.

(2) Die Deutsche Investitionsbank ist juristische Per
son mit dem Sitz in Berlin, der Hauptstadt der Deut
schen Demokratischen Republik. Sie unterhält Nieder
lassungen.

II.

Aufgaben und Arbeitsweise 
der Deutschen Investitionsbank

1. A b s c h n i t t  

Zuständigkeit und allgemeine Grundsätze 

§ 2

(1) Die Deutsche Investitionsbank finanziert, kredi
tiert und kontrolliert auf der Grundlage des Planes ge
mäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen die 
Investitionen

— der volkseigenen Betriebe, der Staats- und Wirt
schaftsorgane und der staatlichen Einrichtungen, 
mit Ausnahme der Investitionen der Landwirt
schaft und des Wohnungsbaues,

— der Betriebe mit staatlicher Beteiligung und ande
rer Betriebe der nichtvolkseigenen Wirtschaft ent
sprechend der festgelegten Zuständigkeit.

(2) Die Deutsche Investitionsbank ist die kontofüh
rende Bank für die

— volkseigenen Betriebe, Kombinate und deren Be
triebsteile sowie wirtschaftsleitenden Organe der 
Bauwirtschaft,

— Reichsbahnbaudirektion und deren Betriebe,

— volkseigenen bautechnischen und technologischen 
Projektierungsbetriebe.

Diese Betriebe und wirtschaftsleitenden Organe sind 
verpflichtet, ihre Konten bei der Deutschen Investi
tionsbank zu führen. Die Deutsche Investitionsbank 
kann die technische Abwicklung der Kontenführung 
durch Vereinbarung anderen Kreditinstituten übertra
gen.

(3) Die Deutsche Investitionsbank gewährt den Be
trieben und wirtschaftsleitenden Organen gemäß Abs. 2 
Kredite zur Finanzierung der Produktion und Zirkula
tion und führt die Finanzkontrolle durch. Die Gewäh
rung von Krediten an weitere an der Vorbereitung und 
Durchführung der Investitionen beteiligte Betriebe kann 
in Abstimmung mit den Leitern der zuständigen staat
lichen Organe und dem Präsidenten der Deutschen No
tenbank der Deutschen Investitionsbank übertragen 
werden, wenn hierdurch die Wirksamkeit der Kontrolle 
der Investitionen erhöht wird.

(4) Die Deutsche Investitionsbank kreditiert und kon
trolliert bei ausgewählten volkswirtschaftlich wichtigen 
Investitionen, die der Kontrolle des Ministerrates un
terliegen, unabhängig von der allgemeinen Zuständig
keitsabgrenzung zu den anderen Kreditinstituten die 
Generalauftragnehmer, Hauptauftragnehmer und an
dere entscheidende Auftragnehmer am Ort der Bau
stelle (baustellengebundene Finanzierung). Der Präsi
dent legt in Übereinstimmung mit den Leitern der 
zuständigen staatlichen Organe und dem Präsidenten 
der Deutschen Notenbank die Investitionen und Be
triebe fest, die dieser Finanzkontrolle unterliegen.

(5) Die Deutsche Investitionsbank finanziert die Ein
lagen des Staates in Betrieben mit staatlicher Beteili
gung, wirkt bei der Gestaltung der Beteiligungs- und 
Gesellschaftsverhältnisse mit und nimmt Funktionen 
des staatlichen Gesellschafters wahr.


